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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Puspas,

die Fraktion B'90/Die Grünen beantragt den Punkt Förderung 
Digitalisierung/Weisse Flecken auf die Tagesordnung für die kommenden 
HFA und Ratssitzung zu setzen. Dazu stellen wir unten stehenden Antrag.

Vielen Dank und mit freundlichem Gruß

Für die Grüne Ratsfraktion

Gregor Kaiser

Fraktionsvorsitzender

Antrag an den HFA/Rat der Stadt Lennestadt:

Der HFA/Rat der Stadt Lennestadt beschließt

Die Stadt Lennestadt fördert im Rahmen guter kommunaler Daseinsvorsorge
die Anschaffung entsprechender Hardware (z.B. Satellitenschüssel) für 
schnelles Internet in den sogenannten "weißen Flecken", oder die Anbindung
über LTE.

Betroffene Haushalte erhalten zur Finanzierung und Installierung der 
Empfangsschüssel /der notwendigen Technik auf Antrag eine Zuwendung in 
Höhe von bis zu 700,00 €. Der Betrag ist über einen Zeitraum von 24 
Monaten zinnslos zurückzuzahlen. Teil- oder Komplettzuschüsse können für 
Menschen mit geringerem Einkommen auf Antrag bewilligt werden. Zu den 
monatlichen Anschlusskosten werden keine Zuschüsse gewährt.

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Ende des 3. Quartals 2021 hierzu 
ein entsprechendes kommunales Förderkonzept zu erarbeiten, so  dass ab 
01.01.2022 die Menschen in den unterversorgten Gebieten eine bessere 
Daseinsvorsorge haben. Die Finanzierung der Massnahme erfolgt aus den 
Haushaltsmitteln, die infolge der geänderten Kreisumlage eingespart werden.

Begründung: siehe folgende Seite


